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Vor 50 Jahren

Im Februar 1957 ist es so-
weit. Die erste „Berufsord-
nung für die Ärzte in Nord-
rhein“ nach dem Krieg tritt
am 20.2.1957 in Kraft und
wird in der Februar-Ausga-
be des Rheinischen Ärzte-
blattes veröffentlicht.Diese
Berufsordnung (BO) auf de-
mokratischer Basis löste die
„Berufsordnung für die
deutschen Ärzte“ vom 
5. November 1937 ab.

Das Regelwerk ordnete
in 41 Paragraphen die Rech-
te und Pflichten jeder Ärz-
tin und jedes Arztes in Nord-
rhein. Die Präambel stellte

klar: „Der Arzt ist zum
Dienste an der Gesundheit
und am Leben des einzel-
nen Menschen und der Ge-
samtheit berufen und erfüllt
damit eine öffentliche Auf-
gabe.“ Die Erfüllung einer
öffentlichen Aufgabe weist
die aktuelle BO nicht mehr
ausdrücklich aus.Allerdings
stellt auch heute noch der
Paragraph 1 klar:„Der ärzt-
liche Beruf ist kein Gewer-
be.“ Auch das Gelöbnis,das
in der BO von 1957 noch
Bestandteil der Präambel
war und sich auf das Genfer
Gelöbnis des Weltärztebun-
des von 1948 bezog und am
Hippokratischen Eid orien-
tiert, hat sich kaum verän-
dert. Die BO von 1957 war
in zwei Teile gegliedert.„All-
gemeine Rechte und Pflich-
ten“ waren in den ersten vier
Paragraphen beschrieben,

Das 75. Lebensjahr voll-
endete am 25. Dezember
2006 Dr. jur. H.-Dieter
Laum, Mülheim a.d. Ruhr.
Der frühere Präsident des
Oberlandesgerichts Köln ist
seit Anfang 1997 juristisches
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Mitglied der Gutachterkom-
mission für ärztliche Be-
handlungsfehler bei der
Ärztekammer Nordrhein
und seit Dezember 1999 de-
ren Vorsitzender.Er ist Ver-
fasser des Kurzkommentars
„Ärztliche Behandlungsfeh-
ler – Statut der Gutachter-
kommission“, das im Jahr
2006 in 2.Auflage erschienen
ist. sm

Das 80. Lebensjahr voll-
endete am 13. Januar 2006
das Geschäftsführende Mit-

Dr. H.-Dieter
Laum, Vor-
sitzender der
Gutachter-
kommission
für ärztliche
Behand-
lungsfehler
bei der Ärztekammer
Nordrhein  Foto: GAK

Professor
Dr. Lutwin
Beck,
Geschäfts-
führendes
Kommissi-
onsmitglied
der Gutach-
terkommission Foto: GAK

Karsten
Gebhardt
wurde zum
neuen Präsi-
denten der
Kranken-
hausgesell-
schaft Nord-
rhein-Westfalen gewählt.
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glied der Gutachterkommis-
sion,Professor Dr.med.Lut-
win Beck. Er gehört der
Kommission bereits seit fast
30 Jahren als korrespondie-
rendes Mitglied für  das
Fachgebiet Gynäkologie an
und hat Anfang Januar 1997
die Federführung bei der
Bearbeitung der ärztlich-
medizinischen Fragen über-
nommen. sm

Zum neuen Präsidenten
der Krankenhausgesell-
schaft Nordrhein-Westfa-
len (KGNW) wählte die
Mitgliederversammlung
kürzlich in Düsseldorf

Anzeige

die sich auf die Berufsfrei-
heit des Arztes, die Schwei-
gepflicht und Fortbildung
sowie auf den „Erhaltung
des keimenden Lebens“ be-
zogen. Im Teil „Ausübung
der ärztlichen Tätigkeit“ re-
gelte die BO alle wesentli-
chen Punkte, die sich in der
heute gültigen Fassung wie-
der finden, allerdings mit
veränderten Regelungen.So
war die „Ausübung einer Ge-
meinschaftspraxis“ grund-
sätzlich untersagt. Die Ver-
öffentlichung von Anzeigen,
Werbung sowie die Gestal-
tung des  Praxisschildes wa-
ren dort geregelt. Auch die
Pflicht zur Teilnahme am
Notfalldienst kannte die BO
von vor 50 Jahren bereits.

Die BO beinhaltete auch
die Facharztordnung, also
die Regelungen zur Weiter-
bildung.Die Ärzte konnten

sich innerhalb von drei bis
fünf Jahren auf einem von 14
Fachgebieten spezialisieren.
Die bis dahin gültige Fach-
arztordnung von 1937 kann-
te 15 Fachgebiete. Die pa-
thologische Anatomie ver-
schwand ebenso wie der
Facharzt für Magen-,Darm-
und Stoffwechselkrankhei-
ten. Dafür wurde 1957 der
Facharzt für Anästhesie neu
als Fachgebiet aufgenom-
men. Nach fünf Jahren als
Assistenzarzt war die Wei-
terbildung zum Chirurgen
oder Internisten abgeschlos-
sen. Nur „im Zweifelsfalle“
konnte der zuständige Aus-
schuss eine besondere Be-
gutachtung „vor 1 bis 2 Fach-
ärzten vorschlagen“. In der
Regel war keine mündliche
Prüfung vorgesehen.

bre

Dipl.-Kfm. Karsten Geb-
hardt. Der stellvertretende
Vorstandsvorsitzende des
Ev. Johanneswerks in Bie-
lefeld löst Dr.Johannes Kra-
mer ab,Geschäftsführer der
Städtischen Kliniken Biele-
feld, der die KGNW in den
vergangenen drei Jahren
führte. Kramer amtiert in
der neuen Wahlperiode ne-

ben Karl Ferdinand von
Thurn und Taxis,Vorsitzen-
der der Geschäftsführung
der MTG Malteser Träger-
schaft, als einer der beiden
KGNW-Vizepräsidenten.
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